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Marianne Gä/zzw'Zer

Wem soll ich die
Vollmacht geben?
Mein Mann ist im Pflegeheim.
Ich habe mit einem Sohn die
Vollmacht für das Safe und
die Bankbüchlein. Ich bin
schon recht betagt und wäre
bereit, auch noch einer Toch-
ter eine Vollmacht zu geben.
Nun finden aber die andern
Kinder, alle sollten der Ge-

rechtigkeit halber eine Voll-
macht haben. Muss ich mich
dazu bereit erklären? Gibt die
Bank so viele Schlüssel he-
raus? Ich kann doch den Kin-
dern den Vermögensstand
selber sagen. Mir schenkt man
kein Vertrauen, ich aber soll-
te blind vertrauen.

Eines vorweg: Eine Vollmacht
müssen Sie keineswegs ertei-
len, niemandem, und Sie sind
Ihren Kindern auch keine Re-

chenschaft schuldig über Ihr
Geld. Eine Vollmacht stellt
man nicht zur Kontrolle der
Finanzen aus. Mit der Voll-
macht können die Bevoll-
mächtigten Sie vertreten, für
Sie die nötigen (und auch

unnötigen) Geldgeschäfte täti-

gen. Geben Sie eine Voll-
macht, ist der oder die Bevoll-
mächtigte befugt, in Ihrem
Namen sämtliche Banktätig-
keiten vorzunehmen. Er/Sie
darf zum Beispiel Wertpapiere
hinterlegen, kaufen, verkau-
fen, verpfänden, ausleihen,
und das in Ihrem Namen.
Es dürfen Bezüge gemacht,
Checks ausgestellt und Rech-

nungen bezahlt werden. Und
es ist nicht Sache der Bank,
Sie darüber zu unterrichten.

Eine Vollmacht ist in der
Regel über den Tod der Voll-
machtgeber hinaus gültig. Sie

kann aber jederzeit widerru-
fen werden.

Geben Sie Ihren Kindern
eine kollektive Vollmacht,
können nur alle zusammen
den Safe öffnen. Die Bank
gibt lediglich zwei Schlüssel
heraus, egal wie viele Voll-
machten Sie erteilen. Es ist al-
so nicht so, dass sich dann je-
des Kind in Ihrem Bankfach
über den Stand der Dinge ori-
entieren kann. Mit einer Kol-
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lektiwollmacht müssen die
Kinder sich einigen, und jedes
hat mit den andern zusammen
die Kontrolle. Sind Sie nicht
mehr in der Lage, Ihre Finan-

zen selber zu verwalten, müss-

ten Sie jedoch schon ein Kind
ermächtigen, dies zu tun. Im-
mer alle zusammen, das wäre
ziemlich kompliziert.

flec/jf
Schenken, verkaufen oder vererben?
Ich bastle seit Jahren an einer
Spielzeugeisenbahn - in der
Zwischenzeit ist sie sicher
etwa 15000 Franken wert.
Einem meiner Söhne möchte
ich die gesamte Eisenbahn-
anlage schenken, ich habe
ihm schon in seiner Jugend-
zeit einige Lokomotiven und

ganze Zugskompositionen ge-
schenkt. Ich möchte, dass die

ganze Anlage einmal einzig
diesem Sohn gehört, diese al-
so nicht zur Erbmasse zählt.
Soll ich sie zu einem symboli-
sehen Wert an meinen Sohn
verkaufen und dies testamen-
tarisch festhalten?

Die Spielzeugeisenbahn ist
Ihr Eigentum, abgesehen von
den Lokomotiven und Zügen,
die Sie Ihrem Sohn geschenkt
haben. Zu beachten ist mögli-
cherweise, dass die Ausschei-
dung, welche Eisenbahnteile
Ihnen und welche Ihrem
Sohn gehören, zu Schwierig-
keiten führen könnte, sofern
der Sohn die ihm gehörenden
Eisenbahnteile ständig bei Ih-
nen lässt. Solche Schwierig-
keiten dürften nicht bestehen,
sofern der Sohn seine Loko-
motiven und Züge jeweils zu
Ihnen bringt und dann wieder
zu sich nach Hause mit-
nimmt.

Über die Eisenbahnanlage
können Sie auf verschiedene
Arten verfügen, nämlich:

Sie können die Anlage bis

zu Ihrem Ableben zu Eigen-
tum behalten. Dann würde sie

zur Erbmasse gehören. Mittels

Testament könnten Sie be-

stimmen, dass Ihr Sohn die

Anlage erhält und die übrige
Erbschaft unter den vier Kin-
dern zum Beispiel zu gleichen
Teilen geteilt wird. Eine sol-
che testamentarische Anord-

nung wäre nur dann proble-
matisch, wenn durch die Zu-
Weisung der Anlage an Ihren
Sohn die Pflichtteile der übri-
gen drei Kinder verletzt wür-
den. Der Pflichtteil der ande-

ren drei Kinder beträgt ge-
meinsam Vi6 der gesamten
Erbschaft. Sollte somit den
anderen Kindern mindestens
9/i6 der gesamten Erbschaft
trotz der Zuteilung der Eisen-

bahnanlage an den Sohn ver-
bleiben, so wäre eine solche
testamentarische Anordnung
ohne weiteres zulässig.

Wenn Sie die Kinder gleich
behandeln wollen, können
Sie testamentarisch im Sinne
einer Teilungsvorschrift be-

stimmen, dass Ihr Sohn die

Anlage in Anrechnung auf sei-

nen Erbteil erhalten soll. AI-
lenfalls können Sie diese An-
Ordnung dahingehend ergän-

zen, dass, wenn der Wert der

Anlage höher als der Erbanteil
des Sohnes ist, sich die Erb-
anteile der Miterben entspre-
chend reduzieren. Das wäre
zulässig, insoweit die Pflicht-
teile der Miterben nicht ver-
letzt werden.

Sie können im Übrigen
mittels Testament im Rahmen
der verfügbaren Quote von %

der Erbschaft auch andere

Anordnungen treffen. Bei-
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